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HESSISCHER LANDTAG 

Petitionsausschuss am Donnerstag, 12. April 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Michael Lerbs 
Wetzlm·er Str. 26 
35581 Wetzlar 
Tel. 06441/6791067 
Mobil 0171-5223592 

26. März 2018 

mein Name ist Michael Lerbs, ich bin 43 Jahre und lebe seit 2003 in Wetzlar
Münchholzhausen. Seit 2003 bin ich mit meiner Frau Sabrina verheiratet und wir sind stolz 3 
gesunde Kinder zu haben. 

Im Jahre 2008 kauften wir eine alte Hofreite in Münchholzhausen, Diese haben, meine 
Familie und ich liebevoll renovie1i. 

Was wir seit Mai 2017 mit der Stadt Wetzlar erlebt haben, hat mich veranlasst, mich der 
Petition Straßenbeitragsfreies Hessen mit einem eigenen Petitionstext anzuschließen, um 
damit die Sicht eines einfachen Mitglieds in das V erfahren einzubringen. 

Mit freundlichen G1üßen 
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Im Mai 2017 wurden die Anlieger der Wetzlarer- und Rechtenbacher Straße in einer 

Versammlung durch die Stadt Wetzlar über die anstehende Grundsanierung der Straßen mit 

der Begründung, dass der Kanal auf eine Länge von 81 0 Metern in einem desolaten Zustand 

(Handlungsstufe 0) sei, informieti. Gemäß Satzung der Stadt Wetzlar ergaben sich hieraus 

nachfolgende Anliegerbeiträge: 

Stand 05/2017 Gesamtkosten Anteil Anlieger 

EUR % EUR 

Fahrbahn 1.300.000 25 325.000 

Kanal 1.000.000 45 450.000 

Gehweg 730.000 75 548.000 

Beleuchtung 90.000 45 41.000 

Summe 3.120.000 43,7 1.364.000 

In telefonischen Auskünften seitens des Tiefbauamtes wurden den Betroffenen Beiträge bis zu 

60.700 EUR genannt. 

Die existenzgefährdeten Summen veranlassten die Anlieger zusammen mit einem Fachmann, 

sich ein in 2008 erstelltes Kanalvideo anzuschauen, um sich einen Überblick über die 

Aussage der Stadt Wetzlar zu verschaffen. Hieraus ergab sich, sogar für einen Laien, keine 

Notwendigkeit einer Sanierung im gesamten Straßenbereich. Lediglich ein Abschnitt von rd. 

300 Meter war demnach erneuerungsbedürftig. 

In diversen schriftlichen Anfragen und persönlichen Gesprächen mit dem Tiefbauamt und 

dem Bürgermeister und Baudezernenten der Stadt Wetzlar, wurden keine klärenden Aussagen 

getroffen oder Kostenplanungen offengelegt Ebenso die von Anfang an im Raum stehende 

Frage zur Behandlung von freigestellten Grundstücken gemäß einer alten Vereinbarung 

zwischen der Stadt u. 5 Eigentümern, sowie der Anschluss öffentlicher Grünanlagen. 

Die Einschaltung des städtischen Energie-Dienstleistungsunternehmen im Hinblick sinnvoller 

Erneuerung der alten Wasserleitungen und Kostenbeteiligung erfolgte aufunser Drängen hin. 

In August 2017 gründete sich die Interessengemeinschaft "Wetzlarer- /Rechtenbacher Straße" 

(85% der betroffenen Anlieger) unter Einschaltung eines Rechtsbeistandes. Die schriftlichen 

Eingaben und Bedenken einer vollständigen Sanierung im Hinblick des guten 

Erhaltungszustandes bezogen auf den größten Teil des Kanals, wurden dann von der Stadt 

Wetzlar mit der nicht nachgewiesen Begründung "das die Hydraulik nicht mehr passe" 

abgetan. 
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In einem persönlichen Gespräch mit Vertretern der IG, deren Rechtsanwalt und Vetiretern der 

Stadt Wetzlar wurde diese These nochmal wiederholt, jedoch nicht mit Zahlen und Daten 

belegt. Nebenbei wurde durch den Anwalt ein Rechenfehler in den Kanalbeiträgen 

(Unkenntnis der stadteigenen Abwassersatzung) aufgedeckt, was zu einer Reduzierung der 

Anliegerkosten in Höhe von 315.000 EUR geführt hat. Die Aussage des Leiters des 

Tiefbauamtes in einer weiteren Anliegerversammlung, dass dies zwar mathematisch richtig 

sei, aber die Kosten ja durchaus höher liegen können, möchten wir nicht weiter 

kommentieren. 

Das Bürger Kosten für Rechtsbeistände- und Beratungen aufbringen müssen, um ihre 

Interessen zu vetireten ist absurd. 

Laufende Hinweise betroffener Anlieger auf mögliches Grundwasser (früheres Bachbett) 

beim Bauaushub wurden seitens des Tiefbauamtes anfangs nicht beachtet. Erst am 13 .12.2017 

wurde ein geotechnisches Gutachten in Auftrag gegeben, welches mit 6 Probebohrungen in 

den Straßen unterlegt wurde. Das sich die Gruben (2 Meter tief) in kurzer Zeit mit Wasser 

füllten, bleibt ebenso unlcommentiert wie die fachliche Kompetenz der zuständigen Abteilung. 

Die Anlieger und deren Rechtsbeistand erwarten nun nach Ablauf der Ausschreibungsfrist die 

vollständige Offenlegung der Gutachten und Gesamtkosten, wie seitens des Bürgermeisters in 

Gesprächen und gegenüber verschiedenen Medien versprochen. Es stellt sich u.a. die Frage, 

warum werden wir in der Wetzlarer- /Rechtenbacher Straße mit Beiträgen von 30 EUR/qm* 

belastet, wenn in anderen Kommunen weitaus geringere Anteile (Bitzenstraße in Gießen

Lützellinden max. 11,50 EUR/qm, Schölischer Straße in Staade 8, 73 EUR/qm) anfallen. 
*durchschnittliche Geschoßhöhe/Grundstücksgröße/ An Iiegeranteil 

Für uns Bürger und Wähler ist es nicht zumutbar, für eine im Eigentum der Stadt Wetzlar 

befindliche Durchgangsstraße, die neben einem hohen Verkehrsaufkommen vom 

Schwerlastverkehr (Kreisstraße 356 parallel zur A45--+ aktuell Brückenneubau) benutzt wird, 

anteilige Kosten in fünfstelliger Höhe zu tragen. 

Nöte und Sorgen der Anlieger werden vom verantwmilichen Baudezernenten u.a. in 

Fernsehinterviews mit den Worten: "Hinter der Hacke des Bergmanns ist es dunkel, natürlich 

kann es noch mehr werden!" beantwortet. Ein Schlag in das Gesicht der Bürger und Wähler. 

Sich dann auch noch hinter bestehenden Satzungen und Gesetzen zu verstecken zeigt die 

Bereitschaft der Verantwortlichen sich für die Belange der Bürger und Wähler einzusetzen. 

Wäre die Stadt Wetzlar ihren Verpflichtungen innerhalb der letzten 40 Jahre gemäß der 

Verwaltungsvorschrift für die staatliche Überwachung der Anlagen und Einleitung für 

häusliches und kommunales Abwasser nachgekommen, so würden heute nicht diese 

Unsummen im Raum stehen. 
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Im ganzen Land regt sich Widerstand gegen die Straßenausbaubeiträge. Die Bildung von 

notwendigen Interessengemeinschaften und das hohe öffentliche Interesse bestätigen dies. 

Die Straßenausbaubeiträge fördern nicht die Eigenheimförderung in Hessen. Jung kauf alt ist 

zum scheitern vermieilt. 

Wir fordern Gleichberechtigung fiir alle Bürger. Andere Bundesländer und Kommunen 

zeigen, dass man dieser Forderung nachkommen kann. Der Unterhalt der kommunalen 

Straßen gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge. Straßen werden von der Allgemeinheit 

genutzt. Instandsetzungen und Erneuerungen müssen durch das Steueraufkommen finanziert 

werden. 

Wer will findet Wege, wer nicht will findet Gründe 

Wir fordern Gerechtigkeit und Abschaffung der existenzbedrohenden Straßenausbaubeiträge 

(STRABS) in Hessen. Stopp mit der Willkür einzelner Kommunen und Personen gegenüber 

der Mehrheit der Bürger. 
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Hessischer Städtetag * Frankfurter Straße 2 * 65189  Wiesbaden 
 
Hessischer Landtag 
Der Vorsitzende des Innenausschusses 
Postfach 32 40 
65022 Wiesbaden 

 
 
 
 
 
 
 
Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von 
Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbst-
verwaltung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Klee, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

zunächst möchten wir uns für die Gelegenheit zur Stellung-

nahme bedanken. 

Im Rahmen einer Umfrage bei unseren Mitgliedern wurde sich 

mehrheitlich gegen beide vorgelegte Gesetzentwürfe ausge-

sprochen.  

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, der eine ersatz-

lose Streichung der „Soll-Vorschrift“ in § 11 Abs. 1 S. 2 KAG 

vorsieht und in der Begründung in diesem Zusammenhang 

einen Ersatz der aus dem Wegfall der Straßenbeitrags-

satzungen entstehenden Ausfälle im Rahmen des Kommuna-

len Finanzausgleichs fordert, wird von unseren Mitgliedern 

ganz überwiegend aus folgenden Gründen abgelehnt: 

 

 

  

Ihre Nachricht vom: 
21.02.2018 
 
Ihr Zeichen: 
IA 2.1 
 
Unser Zeichen: 
TA 656.3 Pf/Zi 
 
Durchwahl: 
0611/1702-32 
 
E-Mail: 
pflug@hess-staedtetag.de 
 
Datum: 
05.04.2018 
 
Stellungnahme-Nr.: 
034-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verband der kreisfreien und  
kreisangehörigen Städte im 
Lande Hessen 
 
Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/1702-0 
Telefax: 0611/1702-17 
 
posteingang@hess-staedtetag.de 
www.hess-staedtetag.de 
 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
BIC: NASSDE55 
IBAN: DE79 5105 0015 0100 0727 77 
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- Ein Verbot der Erhebung von Straßenbeiträgen widerspricht dem Recht auf 

kommunale Selbstverwaltung.  

- Eine „Rückabwicklung“ vorhandener Satzungen dürfte sich als kosten- und zeit-

intensiv darstellen. 

- Da mit einem (vollständigen) Ausgleich der Beitragsausfälle durch das Land nicht 

zu rechnen ist, wären enorme finanzielle Einbußen die Folge. Ein zeitnaher Aus-

bau sanierungsbedürftiger Straßen nach dem neuesten Stand der Technik dürfte 

dann zumindest teilweise nicht sichergestellt sein und ein Verfall kommunaler 

Infrastruktur wäre die Folge. 

 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, der sich insbesondere für die Rückkehr zu 

einer „Kann-Regelung“ in § 11 KAG und für eine Klarstellung in § 93 Abs. 2 HGO dahin-

gehend ausspricht, dass eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen nicht 

besteht, und dem damit eine zu begrüßende Beachtung des Selbstverwaltungsrechts 

nicht abgesprochen werden kann, wird von einigen Städten positiv bewertet. 

Mehrheitlich jedoch wird die Gesetzesvorlage kritisch gesehen, da zu befürchten ist, 

dass Druck aus der Bürgerschaft entstehen wird, bestehende, teilweise gerade erst mit 

großem Aufwand eingeführte Satzungen aufzuheben. Faktisch wären die Städte auch 

damit dieser Finanzierungsquelle beraubt.  

Aus demselben Grund würde daher auch das Einfügen eines Ausnahmetatbestandes, 

bei dessen Vorliegen ein Absehen von der Beitragserhebung gestattet wäre (z.B. bei 

ausgeglichenem Haushalt etc.) nicht weiterführen. Städte, die diese Voraussetzung er-

füllten, wären frei in ihrer Entscheidung, würden dann aber ggf. ebenso unter Rechtferti-

gungsdruck geraten, wenn sie trotz Abweichungsmöglichkeit weiterhin Straßenbeiträge 

erheben würden.  

Sollte den oben vorgetragenen Bedenken der Mehrheit unserer Mitglieder nicht gefolgt 

und eine Umsetzung dieses Entwurfs angedacht werden, wäre allerdings u. E. statt wie 

in dem Entwurf vorgeschlagen folgende andere Ergänzung des § 93 Abs. 2 HGO vor-

zugswürdig: „Von der Verpflichtung, Entgelte vorrangig zu erheben, sind Straßen-

beiträge ausgenommen.“ Diese Formulierung würde sich im Hinblick auf den Rege-

lungsinhalt und die Systematik des § 93 Abs. 2 HGO besser einfügen. 

 

Zudem wurde von einer Stadt vorgeschlagen, die Förderrichtlinien des Landes Hessen 

dahingehend zu ändern, dass Anliegerbeiträge nicht mehr vorrangig auf Fördermittel 

des Landes anzurechnen sind, damit nicht nur der kommunale Anteil einer Straßen- 
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sanierung durch Landesmittel gefördert wird, sondern auch der von Anliegern zu 

tragende Teil. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Stephan Gieseler 
Geschäftsführender Direktor 
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Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler Hessen e.V.  
 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhe-
bungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung  

- Drucks. 19/5839 - 
 

und zum Gesetzentwurf der Fraktion der DIE LINKE für ein Gesetz zur Aufhebung 
von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen 

- Drucks. 19/5961 - 
 

 
 

1. Ausgangssituation 
 
Das Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) in Hessen regelt in § 11 die Erhebung 
von Beiträgen. Nach §11 Absatz 1 Satz 2 KAG sollen die Gemeinden Straßenbeiträge 
für den Umbau und Ausbau der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Verkehrsanla-
gen), der über die laufende Unterhaltung und Instandsetzung hinausgeht, erheben. Im 
Jahr 2013 wurde mit § 11a KAG ein Wahlrecht für Städte und Gemeinden eröffnet, 
dass statt der Erhebung einmaliger Beiträge die jährlichen Investitionsaufwendungen 
für den Um- und Ausbau ihrer öffentlichen Verkehrsanlagen auch als wiederkehrende 
Beiträge in bestimmten Gebieten abgerechnet werden können. Gleichzeitig wurde die 
bis dahin gültige „Kann“-Regelung zur Erhebung von Straßenbeiträgen durch die aktu-
elle „Soll“-Bestimmung ersetzt. 
 
Die Kommunalaufsicht kann von den Städten und Gemeinden die Erhebung von Stra-
ßenbeiträgen verlangen. Im Erlass des Innenministeriums vom 3. März 2014 wurde 
klargestellt, dass Haushalte defizitärer Städte und Gemeinden, die keine Straßenbei-
träge erheben, grundsätzlich nicht genehmigungsfähig sind. Von der Durchsetzung der 
Pflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen könne im Einzelfall nur dann abgesehen 
werden, wenn nach Auffassung der Kommunalaufsichtsbehörde die Städte und Ge-
meinden den Haushaltsausgleich nur kurzzeitig oder geringfügig nicht erreichen. Viele 
Kommunen wurden gegen ihren Willen dazu angehalten, eine Straßenbeitragssatzung 
zu erlassen. Durch dieses Vorgehen wird die kommunale Selbstverwaltung stark einge-
schränkt. 
 
Das Land hat in den letzten Jahren durch den Kommunalen Schutzschirm, die Reform 
des Kommunalen Finanzausgleichs, die Kommunal-Investitionsprogramme und zuletzt 
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das Hessenkasse-Gesetz maßgeblich dazu beigetragen, die finanzielle Situation der 
hessischen Kommunen zu verbessern. Den angeschlagenen Kommunen wurden damit 
Wege eröffnet, ihrer Finanzmisere zu entrinnen. Auch vor diesem Hintergrund ist eine 
„Soll“-Regelung zur Erhebung von Straßenbeiträgen nicht mehr angebracht. Die Soll-
verpflichtung dürfte in der Regel dazu führen, dass eine Einführung dauerhaften Cha-
rakter hat und den Belastungsgrad von Bürgern und Betrieben nach oben schraubt. 
Selbst nach einem finanziellen Gesundungsprozess wird eine Kommune aus Gründen 
der Gleichbehandlung ihrer Bürger und Betriebe eine Straßenbeitragssatzung vermut-
lich nicht mehr aufheben. 
 
 

2. Pflicht zur Beitragserhebung abschaffen 
 
Kommunen sollten aus Sicht des Bundes der Steuerzahler (BdSt) Hessen nicht dazu 
verpflichtet werden, für den Ausbau von Straßen Anliegerbeiträge zu erheben, sondern 
frei in der Wahl der Finanzierung sein. Daraus folgt auch, dass wir eine völlige Abschaf-
fung von Straßenbeiträgen ablehnen. Deshalb unterstützen wir den Gesetzentwurf der 
FDP. Wenn der Beitragszwang aufgehoben wird, dann stärkt das die kommunale 
Selbstverwaltung. Straßenbeiträge belasten die Bürger teilweise enorm. Es ist unbe-
dingt erforderlich, dass die Betroffenen umfassend informiert und in den Entschei-
dungsprozess über geplante Maßnahmen und ihre Finanzierung eingebunden werden.  
 
 

3. Bei Beitragsfinanzierung: einmalige statt wiederkehrende Beiträge 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE wird vom Bund der Steuerzahler Hessen 
nur teilweise unterstützt. Wir begrüßen zumindest die hier vorgeschlagene Abschaffung 
des § 11a KAG, der die Möglichkeit zur Erhebung wiederkehrender Beiträge regelt. Be-
reits in der mündlichen Anhörung des Innenausschusses am 26. April 2012 hat sich der 
BdSt Hessen aus einer Vielzahl an Gründen gegen die Einführung wiederkehrender 
Beiträge ausgesprochen. Für eine ausführliche Darstellung der Nachteile von wieder-
kehrenden gegenüber einmaligen Beiträgen verweisen wir auf unsere damalige Stel-
lungnahme. Unter anderem gehen wir bei wiederkehrenden Beiträgen von einem deut-
lich erhöhten Verwaltungsaufwand aus. Zudem sehen wir in wiederkehrenden Beiträ-
gen einen Anreiz für die Beitragspflichtigen, überzogene Forderungen im Hinblick auf 
die jeweils eigene Anliegerstraße zu stellen. Dies könnte in der Summe zu höheren 
Kosten der Kommunen für den Umbau und Ausbau der Straßen führen. Falls also in 
einer Kommune die Beitragsfinanzierung gewünscht ist, halten wir einmalige Beiträge 
für die bessere Lösung. 
 
 
Wiesbaden, 05.04.2018 
 
 
Joachim Papendick 
Vorsitzender 
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Burgenstadt Schlitz 
Der Magistrat 
 

 
 Der Magistrat , Postfach 280, 36105 Schlitz 

 
 
An die 
Damen und Herren 
Mitglieder des Innenausschusses des Hessischen 
Landtages 
Herrn Ausschussvorsitzenden Horst Klee 
Schlossplatz 1 – 3 
65183 Wiesbaden 

 
An der Kirche 4 
36110 Schlitz 
  
Telefon (0 66 42) 970-0 
Telefax (0 66 42) 970-56 
Durchwahl (0 66 42) 970-68 
 
E-Mail: cindy.friedrich@schlitz-hessen.de 
 
Sekretariat: Cindy Friedrich 
 
Gläubiger ID: DE97ZZZ00000293006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 
  Chro013 2018-04-05 
 
 
 
Mündliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtages am 12. April 2018 
zu den Gesetzesentwürfen Landtagsdrucksache 19/5839 und 19/5961 
bezüglich der Erhebung von Straßenbeiträgen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren des Innenausschusses, 
 
ich danke Ihnen für die eingeräumte Gelegenheit, zu den beiden vorliegenden Gesetzesentwürfen 
der Fraktionen von FDP und DIE LINKE Stellung zu nehmen und Ihnen die Sicht eines 
Bürgermeisters einer Stadt außerhalb des Ballungsraumes darlegen zu können. 
 
Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass wir in der Burgenstadt Schlitz seit Jahren eine 
Auseinandersetzung mit dem Landrat als Kommunalaufsichtsbehörde austragen. 
Weder das erstinstanzliche Urteil, noch die Berufungsentscheidung des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes vom 12. Januar diesen Jahres haben eine Lösung der den Bürgern, wie 
aber auch der Stadt „auf den Nägeln brennenden Problematik gebracht. 
Immerhin hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof ausdrücklich die Revision wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfragen zugelassen – ein für juristische Kenner 
außergewöhnlicher Schritt! 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz hat folgerichtig und konsequent die weitere 
Klärung der grundsätzlichen Rechtsfragen in Auftrag gegeben.  
Die Revision wurde eingelegt und ist seit Anfang März 2018 beim Bundesverwaltungsgericht unter 
dem Aktenzeichen 

BVerwG 10 C 1.18 
anhängig. 
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Es wird Ihnen, den Landtagsabgeordneten, nicht nur aufgrund Ihrer örtlichen Verbundenheit mit 
den Bürgern in den Städten und Gemeinden, die Sie im Landtag vertreten, bekannt sein, welcher 
Unmut und welches Unverständnis die Bürgerschaft erfasst, wenn die Erhebung von 
Straßenbeiträgen ansteht oder besser formuliert „droht“. 
 
Ich muss nicht ausführen, welch hohe Belastungen auf Straßenanlieger zukommen können, wenn 
Straßenbeiträge erhoben werden und bei derzeitiger Sicht, insbesondere der Kommunalaufsicht, 
bis hin zum Innenministerium, erhoben werden müssen. 
Diese Beträge können eine Größenordnung annehmen, die den Einzelnen die wirtschaftliche 
Existenz nehmen oder bedrohen. 
 
Dies gilt insbesondere für den sog. „ländlichen Raum“ und die Flächengemeinden, wie Sie es sich 
vorstellen können. 
 
Es mutet in diesem Zusammenhang „zynisch“ an, wenn in einer Gerichtsentscheidung  
(Hess.VGH, Urteil vom 28.11.2013 – 8 A 617/12 – zu lesen ist: 
 
 „Die ländliche Struktur der Stadt N., die dadurch bedingte großzügigere Bebauung und eine 
 dementsprechend wesentlich höhere Beitragsbelastung des einzelnen Anliegers 
 rechtfertigen – jedenfalls in Zeiten leerer Kassen – keine Abweichung von den vorgegebenen 
 Prozentsätzen. Die höheren Beiträge sind eine Konsequenz der Entscheidung für ein Leben
 in ländlicher Umgebung und der damit einhergehenden geringeren Besiedelungsdichte infolge 
 größerer Grundstücke und damit ganz konkreter Vorteile der einzelnen 
 Straßenbaumaßnahmen für den jeweiligen Anlieger. 
 
 
Das ist geradezu zynisch, wenn man sich die Gegebenheiten im ländlichen Raum, in unseren 
Dörfern ansieht.  
Dort haben wir gewachsene Strukturen, zum Teil seit Jahrhunderten vorgegeben, mit großen 
Gehöften und heute oftmals nicht mehr genutzten Wirtschaftsgebäuden, für deren Erhaltung 
vielmals das Geld fehlt.  
Grundstücke mit 2.000 oder 3.000 m² sind keine Seltenheit. Diese Grundstücke hat sich niemand 
ausgesucht.  
Das ist etwas ganz anderes als in Neubaugebieten, wo ich mir die Grundstücksgröße nach meinen 
finanziellen Mitteln aussuchen kann. 
Die den Straßenanliegerbeiträgen innewohnende, gedankliche und rechtliche Konstruktion, 
wonach ein Grundstück einen Vorteil erfährt, wenn eine Straße erneuert und ausgebaut wird, ist 
überholt, ein Anachronismus und passt nicht mehr in die heutige Zeit. 
Das hatte allenfalls noch Gültigkeit, als ich zwischen Knüppeldamm und kutschengeeigneter 
Fahrbahn entscheiden konnte. 
 
Heute erwartet jeder Grundstückseigentümer zurecht, dass sein Grundstück über eine gut 
ausgebaute Straße erreichbar ist. Der Ausbaustandard hat heutzutage keinen Einfluss mehr auf 
den Wert eines Grundstücks. Im Gegenteil, wenn Straßenanliegerbeiträge drohen, wird man im 
Verkaufsfall für sein Grundstück weniger erlösen. 
Gut ausgebaute Straßen sind Angelegenheit der Gemeinde und nicht der Grundstücksbesitzer, 
weil sie in der heutigen Zeit keinen Vorteil mehr davon haben.  
 
 
In anderen Bundesländern hat man die brisante Problematik der Auswirkung von Straßenbeiträgen 
erkannt und die Konsequenzen gezogen, die Ihnen nun mit den beiden Gesetzesentwürfen auch 
für unser Land Hessen abverlangt werden. 
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Ich verweise z.B. auf Schleswig-Holstein und den dort als Gesetz verabschiedeten 
„Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, Grünen und FDP – Drs. 19/150 – zur Aufhebung der 
Erhebungspflicht für Straßenausbaubeiträge 
 
 
Ich zitiere nur auszugsweise aus der Internetseite des Landtags von Schleswig-Holstein vom 
14.12.2017: 
 
 „Landtag kippt Zwangsbeiträge für Straßenausbau  
 Kommunen ist es künftig wieder freigestellt, ob sie ihre Anwohner an den Kosten für 
 Straßenausbauarbeiten beteiligen oder nicht. Dem entsprechenden Gesetz stimmten alle 
 Fraktionen zu, nur die SPD enthielt sich.  
 … 
 Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) stellte klar, es gehe im Gesetz um Beiträge für den 
 Umbau, die Sanierung oder Erweiterung und nicht um Kosten für notwendige 
 Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen. „Das müssen auch heute schon Kommunen zu 100 
 Prozent bezahlen“, betonte Grote.  Das nun übertragene Wahlrecht sei eine 
 „Entscheidungsfreiheit“, die eine Kommune bei allen anderen Projekten auch habe.  Diese 
 Wahlfreiheit sei nicht leicht, sondern ein Abwägungsprozess mit Recht und Verantwortung.“ 
 
 
Auch der Blick nach Bayern lohnt sich: 
 
 "Die CSU-Landtagsfraktion wird die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Einzelheiten, wie 
 Übergangsregelungen oder die finanzielle Unterstützung der Kommunen werden wir in 
 Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden erarbeiten", lautete am 
 17.01.2018 die Formulierung, auf die sich die CSU-Abgeordneten in einer Fraktionsklausur im 
 Kloster Banz einigten. 
 
 
In Baden-Württemberg und in Berlin (das Straßenausbaubeitragsgesetz wurde schon 2012 
wieder aufgehoben) werden keine Straßenausbaubeiträge erhoben. 
 
Das ist seit 23.11.2016 auch in Hamburg der Fall, seitdem im Hamburgischen Wegegesetz die 
Bestimmungen zu Straßenausbaubeiträgen ersatzlos aufgehoben worden sind. 
 
 
 
Dies vorangestellt verdeutlicht unsere Sichtweise, dass beide Gesetzentwürfe „in die richtige 
Richtung“ zielen, nämlich den „Erhebungszwang“ - wie es der Titel des FDP-Entwurfs anspricht - 
aufzuheben und der kommunalen Selbstverwaltung den ihr nach Artikel 28 Grundgesetz 
zustehenden Freiraum einzuräumen, zu belassen. 
 
Der in dem Vorblatt des Gesetzesentwurfs der FDP-Fraktion einerseits und des Gesetzesentwurfs 
der Fraktion DIE LINKE berichteten Problemstellung ist eigentlich nichts hinzuzufügen. 
 
 
Wünschenswert ist daher die Änderung folgender Punkte: 
 
 

I. Änderungen im KAG 
 
Wir wenden uns nicht dagegen, dass im Grundsatz Straßenbeiträge erhoben werden   k ö n n e n , 
wie dies in vielen Gemeinden des Landes in den vergangenen Jahrzehnten auch in die Tat 
umgesetzt worden ist. 
Das Entscheidende dabei ist aber, dass dies aufgrund eigener Entscheidung in den 
Gemeinden geschehen ist und geschieht, nicht aber aufgrund von Anweisungen „von oben“. 
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Diese Vorgehensweise ist allein akzeptabel und mit dem in Artikel 28 Grundgesetz garantierten 
„Kommunalen Selbstverwaltungsrecht“ vereinbar. 
 
Wir wenden uns also gegen die „Bevormundung“ durch die Auslegung der Vorschriften des § 93 
Abs. 2 HGO und der Regelungen in § 11 Abs. 1 Satz 2 KAG. 
 
Das Kommunalabgabengesetz (KAG) stellt von seinem Grundverständnis eine gesetzliche 
„Ermächtigungsgrundlage“ für die Gemeinden dar und überlässt es der einzelnen Gemeinde, ob 
und in welchem Umfange sie von der Ermächtigung Gebrauch machen will: 
 
Das ist Ausdruck des Respekts vor der kommunalen Selbstverwaltung! 
 
 
Die vor kurzem vorgenommene Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 2 in eine „Soll“-Vorschrift war in 
dieser Hinsicht ein „gesetzgeberischer Fehltritt“ und muss – wie der Gesetzesentwurf der FDP es 
in Artikel 2 Nr. 1 vorschlägt – rückgängig gemacht werden. 
 
In Konsequenz des Appells, die kommunale Selbstverwaltung zu achten und zu bewahren, kann 
dagegen dem Vorschlag im Entwurf der Fraktion DIE LINKE zur Änderung des § 11 Abs. 1 Satz 2 
KAG (Art. 2 Nr. 1 des Gesetzesentwurfes) nicht zugestimmt werden!  
 
Er mag gut gemeint sein, stellt aber mit umgekehrter Zielrichtung doch wieder eine „Gängelung“ 
der Gemeinden dar und beraubt sie einer Handlungsoption. 
Die angesprochene Problematik der Erhebung von Straßenbeiträgen findet im Gesetzesentwurf 
der FDP die umfassende Lösung, der ich deshalb uneingeschränkt zustimme und Sie, die 
Abgeordneten des Hessischen Landtages bitte, in Bezug auf das Kommunalabgabengesetz (KAG) 
 
Artikel 2 des Gesetzentwurfs der FDP-Fraktion – Ldt.Drs. 19/5839 –  als Gesetz zu 
verabschieden! 
 
 
 

II. Änderung des § 93 Abs. 2 HGO 
 
Wie ich schon vorstehend angesprochen habe und wie das auch in den beiden Gesetzesentwürfen 
aufgegriffen worden ist, ist das bestehende Problem nicht allein mit einer Änderung im KAG, 
sondern nur korrespondierend und in Verbindung mit einer Änderung des § 93 Abs. 2 HGO zu 
lösen, wie dies die Gesetzesentwürfe jeweils unter Artikel 1 gesetzgeberisch anstreben. 
 
Ich rege an, abweichend von den Formulierungsvorschlägen in den Artikeln 1 der 
Gesetzesentwürfe darüber zu diskutieren, ob hier nicht ein „eleganterer“ Weg eingeschlagen 
werden kann. 
 
§ 93 Abs. 2 HGO trägt zu der Problematik der – zwangsweisen – Erhebung von Straßenbeiträgen 
dadurch bei, dass sowohl von der Kommunalaufsicht als auch von den Verwaltungsgerichten die 
Formulierung in § 93 Abs. 2 HGO, 
 
 „(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und  
       Einzahlungen  

 1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,  
 2. im Übrigen aus Steuern 
 zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.“ 

 
als Vorgabe einer Reihenfolge der Einnahmebeschaffung verstanden wird, das muss aber nicht 
so sein! 
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Auch hier gilt es, der kommunalen Selbstverwaltung Raum zu schaffen und es den Gemeinden 
jeweils zu überlassen zu entscheiden, welcher der Einnahmenquellen sie in welchem Umfang den 
Vorzug geben! 
 
Insoweit plädiere ich für eine schlicht ausfallende geänderte Formulierung des § 93 Abs. 2 HGO, 
die nicht mehr als Vorgabe einer Reihenfolge der jeweiligen Einnahmevariante (miß-)verstanden 
werden kann!  
 
 
Ich schlage vor, Artikel 1 der beiden Gesetzesentwürfe abzuändern und nach dem 
Einleitungstext wie folgt fortzufahren 
 
§ 93 Abs. 2 HGO erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und  
  Einzahlungen 

a) soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen 
 und 
b) aus Steuern 

 zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.“ 
 
 
Der Formulierungsvorschlag in Artikel 1 des Entwurfes der Fraktion DIE LINKE – Ldt. Drs.19/5961 
– greift meines Erachtens hier zu kurz. Er löst die derzeitige Schwierigkeit bezüglich des 
behaupteten Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen, kann aber ähnliche Problemstellungen 
vergleichbarer Sachverhalte, an die man derzeit nicht denkt, nicht auflösen. 
 
Bezüglich der Auslegung des § 93 Abs. 2 HGO wäre aktuell noch folgendes zu erwähnen, nämlich, 
die politische Absicht bzw. die Aufforderung des Landes an die Kommunen, den Besuch der 
Kinderbetreuungseinrichtungen kostenfrei zu stellen - also keine Beiträge zu erheben. 
 
Das wäre nach derzeitig herrschender Auslegung mit § 93 Abs. 2 HGO unvereinbar und 
rechtswidrig, wenn die Einnahmebeschaffungsgrundsätze als zwingende Reihenfolge zu verstehen 
sind. 
 
Auch die Aufforderung des Landes an die Kommunen, die Grundsteuerhebesätze anzuheben, 
wäre danach nicht rechtens oder erst dann, wenn zum Beispiel die Kindergartenbeiträge 
kostendeckend erhoben werden würden. 
 
 
Also bei den Straßenanliegerbeiträgen erst die Beiträge ausschöpfen aber bei den 
Kindergartenbeiträgen nicht! 
Da kann doch etwas nicht stimmen mit der verbindlichen Reihenfolge der Einnahmebeschaffung. 
 
Hier ist der Gesetzgeber gefordert. 
 
 
 

III. 
 
Eine weitere Anregung, in der Erwartung, dass Sie und der Hessische Landtag die vorstehenden, 
aus kommunaler Sicht geäußerten und bürgerfreundlichen Wünschen erfüllen werden, wäre: 
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Datum: 9 . April 2018 

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhe
bungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung -
Drucks. 19/5839; Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Auf
hebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen- Drucks. 19/5961; 

hier: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Klee, 

vielen Dank für Ihr Schreiben im Rahmen der Anhörung zu den Gesetzentwürfen der 

Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von Straßenbei

trägen und für mehr kommunale Selbstverwaltung (Drucks. 19/5839) und der Fraktion 

DIE LINKE für ein Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen 

Kommunen (Drucks. 19/5961 ). 

Grundsätzlich gilt, dass der Hessische Rechnungshof politische Entscheidungen nicht 

bewertet, solche hier aber im Raum stehen. Dies vorangestellt geben wir Folgendes zu 

bedenken: 

I. Grundsätzliche Überlegungen zu Straßenbeiträgen 

(1) Mit Stand Oktober 2016 wiesen 37 der seinerzeit 426 kreisangehörigen und 

kreisfreien Städte keine Straßenbeitragssatzung auf. Bei einer Rückkehr zu einer 

"Kann-Vorschrift" oder gar einer Abschaffung der Straßenbeiträge wären über 

90 Prozent der hessischen Kommunen davon betroffen. 

(2) Kommunale Selbstverwaltung heißt auch Selbstverantwortung über die kommu

nalen Finanzen. ln § 93 HGO ist der Grundsatz der Erzielung von Erträgen und Einzah

lungen verankert. § 93 Abs. 3 HGO lautet: 

Eschollbrücker Straße 27 
64295 Darmstadt 

Telefon: (O 61 51) 3 81-0 
Telefax: (0 61 51) 3 81-2 01 

poststelle@rechnungshof.hessen.de 
https://rechnungshof.hessen.de 
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"Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht mög

lich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre." 

Diesen Grundsatz greifen die derzeitigen Vorgaben in der .,Konsolidierungsleitlinie"2 

i. V. m. dem "Herbsterlass"3 auf. Demnach sind "die Haushalte defizitärer Städte und 

Gemeinden, die keine Straßenbeiträge erheben, [. .. ]grundsätzlich nicht genehmigungs

fähig". 

Vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ist diese Vorgabe konsequent. Sie 

stellt sicher, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaftet. 

ln diese Richtung zielt auch die geplante Novellierung in Artikel 4 des "Hessenkassege

setzes", durch diesen sollen die Vorschriften des § 92 HGO (Hessische Gemeindeord

nung) zum Haushaltsausgleich verschärft werden. Nach dem Entwurf zu § 92 Abs. 4 

HGO soll der Haushalt künftig "in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen 

sein". § 92 Abs. 7 HGO soll künftig lauten: "Die Gemeinde darf sich nicht überschul

den." 

(3) Ökonomische Überlegungen sprechen gegen eine Substituierung der Straßen

beiträge durch Kommunalsteuern. Der (gruppen-)individuelle Vorteil der grundhaften 

Erneuerung einer Straße steht bei einer Steuerfinanzierung einer Finanzierung durch 

die Allgemeinheit gegenüber. Damit steigt der Anreiz der Begünstigten zur Einforderung 

der Sanierung von Straßen, weil die Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden 

können. Damit dürften die Straßenaufwendungen perspektivisch steigen. 

(4) Nach der aktuellen Rechtslage werden Straßenbeiträge nicht als offensichtlich 

unzumutbare Belastung der Bürger angesehen. Die Kommunen können die Erhebung 

der Straßenbeiträge als einmalige (§ 11 KAG) oder wiederkehrende Abgabe (§ 11 a 

KAG) gestalten. Das KAG enthält ebenfalls Regelungen zu Ratenzahlungen (§ 11 

Abs. 12 KAG), Teil- und Vollerlass (§ 4 KAG i. V. m. §§ 222, 227 AO). 

2 Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzauf
sicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden (StAnz. 2010, 
1470) 

3 Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte 
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II. Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 

(1) Nach Artikel 1 des Gesetzentwurfs der FDP soll in § 93 Abs. 2 HGO folgender 

Satz 2 ergänzt werden: 

"Eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen im Sinne der§§ 11 und 11 a des 

Kommunalabgabengesetzes besteht nicht. " 

Nach Artikel 2 des Gesetzentwurfs würde die Soll-Bestimmung des § 11 Abs. 1 Satz 2 

KAG in eine Kann-Bestimmung geändert werden . Das damit der Gemeinde eingeräum

te, pflichtgemäß auszuübende Ermessen würde in § 11 Abs. 4 KAG aufgegriffen, an 

den ein neuer Satz 3 angefügt würde, wonach die Gemeinden von den Vorgaben nach 

Satz 14 nach eigenem Ermessen zugunsten der Bürger abweichen können. 

(2) Der Rechnungshof weist darauf hin, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr 

unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein soll, § 92 

Abs. 4 Satz 1 HGO. Gelingt der Haushaltsausgleich nicht, wäre das gemeindliche Er

messen hinsichtlich des Verzichts auf die Geltendmachung von Straßenbeiträgen auf 

null reduziert, so dass diese Beiträge erhoben werden müssten. Insofern liefe der mit 

der Änderung des § 11 KAG verfolgte Zweck ins Leere. 

(3) Im Übrigen wird auf das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

28. November 2013 verwiesen.5 Demnach sind hessische Gemeinden im Falle eines 

defizitären Haushalts nach § 11 Abs. 1 und 3 KAG i. V. m. §§ 1 0, 92, 93 HGO verpflich

tet, Straßenbeiträge in dem vom Gesetz zugelassenen Umfang zu erheben. Der Senat 

habe bereits in seinem Beschluss vom 12. Januar 2011 6 ausgeführt, dass sich die Mög

lichkeit zur Erhebung von Straßenbeiträgen durch Gemeinden jedenfalls dann zu einer 

Beitragserhebungspflicht verdichten kann, wenn ohne die Erhebung solcher Beiträge 

ein Ausgleich des Gemeindehaushalts nicht möglich ist. An dieser Auffassung hat der 

Senat festgehalten. Neben der Verpflichtung, überhaupt Straßenbaubeiträge zu erhe

ben, ergibt sich nach Auffassung des Gerichtshofs im Falle eines Haushaltsdefizits zu-

4 
"Bei einem Umbau und Ausbau von Verkehrsanlagen nach Abs. 1 Satz 2 bleiben bei der Bemessung 
des Beitrages mindestens 25 Prozent des Aufwands außer Ansatz, wenn diese Einrichtungen Ober
wiegend dem Anliegerverkehr dienen, mindestens 50 Prozent, wenn sie Oberwiegend dem innerörtli
chen Durchgangsverkehr dienen und mindestens 75 Prozent, wenn sie Oberwiegend dem überörtli
chen Durchgangsverkehr dienen." 

5 Az. 8 A 617/12. 
6 8 8 2106/10- juris Rdnr. 3; ihm folgend der 5. Senat in seinem Beschluss vom 20. Dezember 2011 -

5 8 2017/11-, juris Rdnr. 13 
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gleich auch die Verpflichtung, von dem in§ 11 Abs. 3 KAG festgelegten Gemeindeanteil 

nicht zu Lasten der Gemeinde abzuweichen. 

111. Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 

Unter Punkt "B. Lösung" dieses Gesetzentwurfs heißt es, dass das Land hierfür die Mit

tel zur Verfügung stellt, "die den Kommunen aus dem Wegfall der Straßenbeitragssat

zungen entfallen." Damit würde die Finanzierungslast von den Anwohnern auf das Land 

verlagert. Dies betreffe "eine im Gesamtvolumen des Investitionsbedarfs eher über

sehaubare zweistel/ige Millionensumme im mittleren Bereich." 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass damit eine weitere strukturelle Belastung 

künftiger Landeshaushalte verbunden ist und hält es angesichts der Schuldenbremse 

für geboten, das Volumen möglichst genau zu beziffern. 

IV. Alternativen 

Anstelle der Erhebung einmaliger Beiträge können die Gemeinden durch Satzung be

stimmen, dass die jährlichen Investitionsaufwendungen als wiederkehrende Beiträge 

auf die in einem Abrechnungsgebiet gelegenen Grundstücke verteilt werden (§ 11 a 

KAG). Bei dieser Variante wird der Straßenbeitrag nicht von den Grundstückseigentü

mern einer Straße gezahlt, sondern auf das gesamte Gemeindegebiet oder einen Orts

teil umgelegt und jährlich mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben. Durch die 

Umlegung auf eine Vielzahl von Grundstückseigentümern sinkt die Belastung erheblich 

im Gegensatz zur Umlegung auf nur den Teil der Anwohner, der an der erneuerten 

Straße wohnt (zur Anreizwirkung siehe aber oben unter 1). 

Als weitere Möglichkeit zur Finanzierung der Sanierungskosten bleibt der Gemeinde, 

noch die Finanzierung aus sonstigen Steuermitteln, insbesondere der Anhebung der 

Grundsteuer. Durch die Umlegung auf alle Grundsteuerzahler entsteht der gleiche Ver

teilungseffektwie beim wiederkehrenden Straßenbeitrag. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karsten Nowak) 
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Stellu�g�ah�e i� Rah�e� de� A�hö�u�g a� ��. April ���� i� 
I��e�auss�huss des Hessis�he� La�dtags zu Straße��eiträge�:  

 
Gesetze�t�u�f de� F�aktio� de� FDP fü� ei� Gesetz zu� Aufhe�u�g des 

E�he�u�gsz�a�gs �o� St�aße��eit�äge� u�d fü� �eh� ko��u�ale 
Sel�st�e��altu�g – Hess. LT-D�s. ��/����  

u�d Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE fü� ei� Gesetz zu� Aufhe�u�g �o� 
St�aße��eit�äge� i� de� hessis�he� Ko��u�e� –  

Hess. LT-D�s. ��/���� 
 
 
Seh� geeh�te Da�e� u�d He��e�, 
 
zu de� �i� �o�gelegte� Gesetze�t�ü�fe� – Gesetze�t�u�f de� F�aktio� de� FDP i� Hessis�he� 
La�dtag fü� ei� Gesetz zu� Aufhe�u�g des E�he�u�gsz�a�gs �o� St�aße��eit�äge� u�d fü� 
�eh� ko��u�ale Sel�st�e��altu�g – Hess. LT-D�s. ��/���� �. ��.��.���� – so�ie Gesetz-
e�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE fü� ei� Gesetz zu� Aufhe�u�g �o� St�aße��eit�äge� i� de� 
hessis�he� Ko��u�e� – Hess. LT-D�s. ��/���� – �eh�e i�h �ie folgt Stellu�g: 
 

A. Ausge�ählte Erge��isse der Stellu�g�ah�e 
 
�. De� Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� – Hess. LT-D�s. ��/���� �. ��.��.���� – zielt i� Ko�te�t 
des Regelu�gss�ste�s des gelte�de� hessis�he� St�aße��eit�ags�e�hts da�auf a�, �i�ht �u� die 
zu� �.�.���� i� K�aft get�ete�e Refo�� �ü�kgä�gig zu �a�he�, �el�he § �� A�s. � HessKAG 
ü�e� die E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� i� Reaktio� auf die da�alige Re�htsp�e�hu�g �o� 
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ei�e� „Ka��-„ i� ei�e „Soll-Vo�s�h�ift“ u�ge�a�delt hat. Da�ü�e� hi�ausgehe�d �ill de� 
E�t�u�f die �eue „Ka��-Vo�s�h�ift“ �iel�eh� i� de� Weise „�e�htsp�e�hu�gssi�he�“ aus-
gestalte�, dass de� Ge�ei�de� de lege lata g�ds. das Re�ht ei�ge�äu�t �e�de� soll, au�h i� 
Li�hte des gelte�de� ko��u�ale� Haushalts�e�hts �a�h ih�e� E��esse� auf die E�he�u�g �o� 
St�aße��eit�äge� zu �e�zi�hte�. 
 
�. Ei�e Regelu�g, �el�he es de� Ge�ei�de� – �ie i� Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� 
�o�gesehe� – letztli�h a�hei�stellt, o� sie St�aße��eit�äge e�he�e� ode� �i�ht, �e�letzt �i�ht 
de� allge�ei�e� Glei�hheitssatz aus A�t. � A�s. � GG, A�t. � HV. Au�h so�st �egeg�et de� 
Gesetze�t�u�f kei�e� �e�fassu�gs�e�htli�he� Bede�ke�. 
 
�. De� ei�e Wo�he �a�h de� Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� pu�lizie�te Gesetze�t�u�f zu 
St�aße��eit�äge� de� F�aktio� DIE LINKE – Hess. LT-D�s. ��/���� �. ��.��.���� – geht deutli�h 
ü�e� de� Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� hi�aus, i�de� die ei�s�hlägige� Regelu�ge� des 
HessKAG so�ie de� HGO i� de� Weise geä�de�t �e�de� solle�, dass ei�e E�he�u�g �o� 
St�aße��eit�äge� fü� de� U��au u�d Aus�au �o� Ve�keh�sa�lage� g�ds. �i�ht �eh� zulässig 
ist. 
 
Au�h diese� E�t�u�f �egeg�et kei�e� du��hg�eife�de� �e�fassu�gs�e�htli�he� Bede�ke�. I� 
Falle sei�e� U�setzu�g �i�d de� hessis�he� Gesetzge�e� alle�di�gs d�i�ge�d e�pfohle�, 
a��ei�he�d �o� de� jetzige� Fassu�g �o� A�t. � N�. � des Gesetze�t�u�fs �ei St�ei�hu�g �o� 
A�s. � �o� § �� KAG die �ishe�ige� A�s. � �is �� �o� § �� KAG �eite� als sol�he zu �e�e��e� 
�u�d �i�ht zu A�s. � �is �� �e�de� zu lasse��. 
 

 
B. Ei�führu�g 
 
I. Fi�a�z�erfassu�gsre�htli�her Rah�e�: A�ga�e�, Steuer�, Beiträge 

Beit�äge – u�d da�it die �o�liege�d i� �eide� Gesetze�t�ü�fe� i� Rede stehe�de� St�aße�-
�eit�äge – falle� u�te� de� O�e��eg�iff de� A�ga�e, de� alle hoheitli�h aufe�legte� Geldleis-
tu�gs�e�pfli�htu�ge� u�fasst, �a�e�tli�h Steue�� so�ie die sog. Vo�zugslaste� �Ge�üh�e� 
u�d Beit�äge�.  
 
Vo� Steue��, die A�ga�e� si�d, „die als Ge�ei�last oh�e i�di�iduelle Gege�leistu�g zu� 
De�ku�g des allge�ei�e� Fi�a�z�eda�fs ei�es öffe�tli�he� Ge�ei��ese�s e�ho�e� �e�de�“�, 
u�te�s�heide� si�h Beit�äge �o� alle� dadu��h, dass sie zu�i�dest ei�e� g�u�dsätzli�he� 
Gege�leistu�gs�ezug auf�eise� �üsse�: U�te� ei�e� Beitrag ist ei�e öffe�tli�h-�e�htli�he 
Geldleistu�gspfli�ht zu �e�stehe�, die als Gege�leistu�g fü� die g�u�dsätzli�he Mögli�hkeit� de� 
I�a�sp�u�h�ah�e �o� Ei��i�htu�ge� öffe�tli�h-�e�htli�he� Kö�pe�s�hafte� aufg�u�d öffe�tli�h-
�e�htli�he� No��e� ode� so�stige� hoheitli�he� Maß�ah�ee� zu� ga�ze� ode� teil�eise� 

                                                 
� So �sp�. BVe�fG NV�) ����, ���� ������.  
� I� Gege�satz hie�zu �elaste� Ge�ühre� de� Ei�zel�e�, �el�he� ei�e öffe�tli�he Leistu�g tatsä�hli�h i� A�sp�u�h 
�i��t. 
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De�ku�g ei�es Auf�a�ds� e�ho�e� �e�de�.� Ei�e Ge�ühr s�hließli�h ist ei�e öffe�tli�h-
�e�htli�he Geldleistu�g, die de� Ge�üh�e�gläu�ige� �o� Ge�üh�e�s�huld�e� fü� i�di�iduell 
zu�e�he��a�e öffe�tli�he Leistu�ge� e�he�t.� 
 
Da St�aße��eit�äge �i�ht fü� ei�e ko�k�ete tatsä�hli�he Nutzu�g u�d da�it fü� ei�e i�di�iduell 
zu�e�he��a�e öffe�tli�he Leistu�g, so�de�� �e�eits fü� die g�ds. Mögli�hkeit de� 
I�a�sp�u�h�ah�e �o� Ve�keh�sa�lage�, �sp�. ei�e� St�aße, e�ho�e� �e�de�, ha�delt es si�h 
�i�ht �u� de� Na�e�, so�de�� au�h de� �ate�ielle� Gehalt �Wese�� �a�h – �as fü� die 
A�g�e�zu�g e�ts�heide�d ist� – u� Beit�äge u�d �i�ht u� Ge�üh�e�. 
 
Wäh�e�d es s�ho� aus ko�pete�z�e�htli�he� G�ü�de� g�ds. kei� Steue�e�fi�du�gs�e�ht des 
Gesetzge�e�s gi�t,� �esteht u�gekeh�t hi�si�htli�h de� zulässige� A�ga�et�pe� kei� 
�e�fassu�gs�e�htli�he� Nu�e�us �lausus.� Fü� �i�ht-steue�li�he A�ga�e� �ie �sp�. Beit�äge 
�i�htet si�h die Gesetzge�u�gsko�pete�z da�ei �a�h de� allge�ei�e� Sa�hgesetzge�u�gsko�-
pete�ze� de� A�t �� ff. GG.� 
 
II. E�t�i�klu�g der Straße��eitragspfli�ht i� Hesse� u�d Dog�atik der Soll-Vors�hrift 

De� aktuell – seit de� ��.��.���� – gelte�de § �� A�s. � S. � des hessis�he� Gesetzes ü�e� die 
ko��u�ale� A�ga�e� �KAG� sieht �o�, dass Ge�ei�de� fü� de� U��au u�d Aus�au de� 
öffe�tli�he� St�aße�, Wege u�d Plätze �Ve�keh�sa�lage��, de� ü�e� die laufe�de U�te�haltu�g 
u�d I�sta�dsetzu�g hi�ausgeht, Beit�äge e�he�e� solle�.  
 
Soll-Vo�s�h�ifte� �ie § �� A�s. � S. � KAG si�d �uasi „kupie�te Muss-Vo�s�h�ifte�“: Sie 
�e�pfli�hte� ei�e� Hoheitst�äge� �ie i� Falle des § �� A�s. � S. � KAG die Ge�ei�de, g�ds. 
e�tsp�e�he�d de� Vo�s�h�ift zu ha�del�, �e�� de� gesetzli�h fo��ulie�te Tat�esta�d e�füllt ist 
u�d kei� Aus�ah�efall gege�e� ist.�� Nu� �ei Vo�liege� ei�es Aus�ah�e- �z�. So�de�falls 
steht de� Hoheitst�äge� sog. E��esse� zu.�� Vo� E��esse� ist zu sp�e�he�, �e�� de� Behö�de 
�z�. de� Hoheitst�äge� �ei E�füllu�g de� Tat�esta�d�o�aussetzu�ge� ei�e� No�� glei�h�ohl 
ei�e Wahl z�is�he� u�te�s�hiedli�he� Ve�halte�s�ögli�hkeite� �e��lei�t.�� I� E�ge��is �uss 
de� Hoheitst�äge� also au�h �ei ei�e� Soll-Vo�s�h�ift ha�del�, es sei de��, es liegt ei� 
Aus�ah�etat�esta�d �o�. 
 

                                                 
� Bsp�. fü� die E��eue�u�g ode� E��eite�u�g de� Ei��i�htu�g 
� Vgl. et�a BVe�fG NV�) ����, ���� ������. 
� So die Legaldefi�itio� i� § � A�s. � Bu�desge�üh�e�gesetz - BGe�G. 
� BVe�fG NV�) ����, ���� ������. 
� BVe�fG NV�) ����, ����: „Die )u�eisu�g �o� Gesetzge�u�gsko�pete�ze� a� Bu�d u�d Lä�de� du��h A�t. ��� 
GG iV� A�t. ��� GG ist a�s�hließe�d. Ei� ü�e� de� Katalog de� Steue�t�pe� des A�t. ��� GG hi�ausgehe�des 
allge�ei�es Steue�e�fi�du�gs�e�ht lässt si�h aus de� G�u�dgesetz �i�ht he�leite�.“ 
� BVe�fG NV�) ����, ����; NV�) ����, ����. 
� BVe�fG NJW ����, ����; NV�) ����, ����. 
�� So z.B. BVe�fGE ���, ���; BVe��GE ��, ��. 
�� BVe��GE ��, � ���. 
�� Detter�e�k, Allge�ei�es Ve��altu�gs�e�ht, ��. Aufl. ����, R�. ���. 
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Die �is E�de ���� gelte�de f�ühe�e Fassu�g des § �� A�s. � KAG a.F. ga� i� Ko�t�ast zu� 
heutige� Regelu�g �o�, dass Ge�ei�de� u�d La�dk�eise zu� De�ku�g des Auf�a�ds fü� die 
S�haffu�g, E��eite�u�g u�d E��eue�u�g öffe�tli�he� Ei��i�htu�ge� �d.h. au�h �o� St�aße�, 
�ege� u�d Plätze� Beit�äge �o� de� G�u�dstü�kseige�tü�e�� e�he�e� ko��te�. Aus diese� 
Gesetzesfassu�g e�ga� si�h, dass Ge�ei�de� i� Rah�e� des St�aße��eit�ags�e�hts g�u�dsätz-
li�h E��esse� zusta�d.  
 
Ei�e� Ei�s�h�itt i� de� Auslegu�g �o� § �� A�s. � KAG a.F. stellte alle�di�gs die E�ts�heidu�g 
des VGH Kassel �o� ��. Ja�ua� ���� da�, die i� �eite� Teile� ei� U�teil des VG Gieße� 
�estätigte, �o�a�h Ge�ei�de� �it defizitä�e� Haushaltslage – t�otz de� da�alige� 
Ausgestaltu�g �o� § �� A�s. � KAG a.F. als Ka��-Vo�s�h�ift – �i�ht auf ei�e E�he�u�g �o� 
E�tgelte� fü� ih�e Leistu�g �e�zi�hte� dü�fte�.��  
 
Das VG Gieße� hatte diese� S�hluss p�i�ä� auf § �� A�s. � HGO gestützt, �o�a�h Ge�ei�de� 
die zu� E�füllu�g ih�e� Aufga�e� e�fo�de�li�he� Ei��ah�e� so�eit �e�t�et�a� u�d ge�ote� aus 
E�tgelte� fü� ih�e Leistu�ge� zu �es�haffe� ha�e�.�� Fü� Ge�ei�de� �it defizitä�e� Haushalt 
e�ge�e si�h u�te� Be�ü�ksi�htigu�g �eite�e� haushalts�i�ts�haftli�he� Ge�ote de� Hessis�he� 
Ge�ei�deo�d�u�g ei�e Pfli�ht, alle Ei��ah�e�uelle� auszus�höpfe�, also au�h 
St�aße��eit�äge zu e�he�e� �z�. ei�e St�aße��eit�agssatzu�g zu e�lasse���:  
 
De lege lata �e�uhte diese E�ts�heidu�g da�auf, dass fü� Ge�ei�de� Ge�ote �estehe�, zu� 
ei�e�, ei�e� ausgegli�he�e� Haushalt zu e�stelle���, zu� a�de�e�, Ve��öge� u�d Ei�kü�fte so 
zu �e��alte�, dass die Ge�ei�defi�a�ze� „gesu�d �lei�e�“��, u�d des Weite�e�, die 
Haushalts�i�ts�haft so zu pla�e� u�d zu füh�e�, dass die stetige E�füllu�g de� ge�ei�dli�he� 
Aufga�e� gesi�he�t ist��.  
 
De� VGH Kassel �estätigte, dass si�h die „Mögli�hkeit de� E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� 
du��h Ge�ei�de� jede�falls da�� zu ei�e� Beit�agse�he�u�gspfli�ht �e�di�hte� ka��, �e�� 
oh�e die E�he�u�g sol�he� Beit�äge ei� Ausglei�h des Ge�ei�dehaushalts �i�ht �ögli�h ist“.��  
 
De� VGH ließ da�ei a�e� i� Gege�satz zu de� Ve��altu�gsge�i�hte� F�a�kfu�t/M.��, 
Da��stadt�� u�d Gieße���, die ü�e�ei�sti��e�d t�otz de� Ausgestaltu�g des da�als gültige� 
§ �� A�s. � KAG a.F. als Ka��-Vo�s�h�ift �o� ei�e� g�u�dsätzli�he� Beit�agse�he�u�gspfli�ht 

                                                 
�� VGH Kassel, Bes�hluss �o� ��.��.���� – � B ����/��, Be�kRS ����, �����; VG Gieße�, Bes�hluss �o� 
��.��.���� – � L ����/��, Be�kRS ����, �����. 
�� VG Gieße�, Bes�hluss �o� ��.��.���� �a.a.O.�. 
�� VG Gieße�, Bes�hluss �o� ��.��.���� �a.a.O.�. 
�� § �� A�s. � S. � HGO. 
�� § �� S. � HGO. 
�� § �� A�s. � S. � HGO. 
�� VGH Kassel, Bes�hluss �o� ��.��.���� – � B ����/��, Be�kRS ����, �����. 
�� VG F�a�kfu�t, U�teil �o� ��.��.���� – � E ���/�� –, ju�is. 
�� VG Da��stadt, U�teil �o� ��.��.���� – � K ����/��.DA –, ju�is. 
�� VG Gieße�, Bes�hluss �o� ��.��.���� �s.o.�. 
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ausgega�ge� �a�e�, offe�, o� au�h fü� Ge�ei�de� �it ausgegli�he�e� Haushaltslage ei�e Ve�-
pfli�htu�g zu� E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� �estehe.�� 
 
I� Reaktio� auf die e�ga�ge�e� U�teile e�ließ de� Hessis�he La�desgesetzge�e� �it Wi�ku�g 
�o� �. Ja�ua� ���� de� �eue�, aktuell gültige� Satz � �o� § �� A�s. � KAG, de� die E�he�u�g 
�o� Beit�äge� „fü� de� U��au u�d Aus�au de� öffe�tli�he� St�aße�, Wege u�d Plätze �Ve�-
keh�sa�lage��, de� ü�e� die laufe�de U�te�haltu�g u�d I�sta�dstzu�g hi�ausgeht“, als Soll-
Vo�s�h�ift fasst. Dies sollte „de� Ha��o�isie�u�g �it de� Re�htsp�e�hu�g u�d �it de� 
Ei��ah�e�es�haffu�gsg�u�dsätze�“��, �el�he soe�e� da�gestellt �u�de���, die�e�. Da�it 
si�d die Ge�ei�de� aktuell de lege lata g�u�dsätzli�h dazu �e�pfli�htet, Beit�äge fü� de� 
U��au u�d Aus�au de� öffe�tli�he� St�aße�, Wege u�d Plätze, de� ü�e� die laufe�de 
U�te�haltu�g u�d I�sta�dsetzu�g hi�ausgeht, zu e�he�e�, es sei de��, es g�eift ei� 
Aus�ah�efall ei�. 
 
Auf de� G�u�dlage de� �es�h�ie�e�e� lex lata hat das Hessis�he Mi�iste�iu� des I��e�e� u�d 
fü� Spo�t a� �. Mä�z ���� i� ei�e� e�gä�ze�de� Hi��eis zu� A��e�du�g de� Leitli�ie zu� 
Ko�solidie�u�g de� ko��u�ale� Haushalte �o� �. Mai ���� �StA�z. ����, ����� festgehalte�, 
dass „Haushalte defizitä�e� Städte u�d Ge�ei�de�, die kei�e St�aße��eit�äge e�he�e�, […] 
g�u�dsätzli�h �i�ht ge�eh�igu�gsfähig“ seie�.�� 
 
)uletzt ist i� Ja�ua� ���� ist die Stadt S�hlitz, die die Aufhe�u�g de� �o� hessis�he� I��e�-
�i�iste�iu� a�geo�d�ete� St�aße��eit�agssatzu�g e��ei�he� �ollte, i� z�eite� I�sta�z �o� 
de� VGH Kassel ges�heite�t. E��eut �estätigte de� VGH, dass ei�e Ge�ei�de jede�falls �ei 
defizitä�e� Haushaltslage �e�pfli�htet sei, ih�e Ei��ah�e�ögli�hkeite� auszus�höpfe� u�d 
so�it au�h St�aße��eit�äge �a�h Maßga�e �o� § �� KAG zu e�he�e�.�� 

 
C. Ziele u�d Gege�stä�de der Gesetze�t�ürfe  
 
I. Gesetze�t�urf der FDP-Fraktio� – LT-Drs. ��/���� 

 
De� �o�liege�de Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� zielt �o� diese� Hi�te�g�u�d da�auf a�, de� 
faktis�he� E�he�u�gsz�a�g fü� die ge�a��te� St�aße��eit�äge a�zus�haffe� u�d dadu��h die 
ge�. A�t. �� A�s. � GG, A�t. ��� A�s. �, � HV �e�fassu�gs�e�htli�h ga�a�tie�te ko��u�ale 
Sel�st�e��altu�g de� Ge�ei�de� zu stä�ke�.��  
 

                                                 
�� VGH Kassel, Bes�hluss �o� ��.��.���� �s.o.�. 
�� Hessis�he� La�dtag, D�s. ��/����, S. �� f.  
�� P�i�ä� geht es u� die Regelu�g des § �� HGO. 
�� <https://i��e�.hesse�.de/sites/default/files/�edia/h�dis/e�gae�ze�de_hi��eise_zu�_leitli�ie.pdf> �zuletzt 
a�ge�ufe� a� ��.��.�����. 
�� VGH Kassel, E�ts�heidu�g �o� ��.��.���� – � A ����/��. 
�� Hess. LT-D�s. ��/����.  
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Dafü� soll § �� A�s. � S. � KAG zu ei�e� Ka��-Vo�s�h�ift u�fo��ulie�t �e�de�, i�de� das Wo�t 
„solle�“ du��h das Wo�t „kö��e�“ e�setzt �i�d.��  
 
I� Li�hte de� o�e� da�gestellte� Re�htsp�e�hu�g de� hessis�he� Ve��altu�gsge�i�hte u�d des 
Hessis�he� VGH zu� faktis�he� St�aße��eit�agse�he�u�gspfli�ht��, die �e�eits �o� de� o�e� 
ges�hilde�te� U�gestaltu�g �o� § �� A�s. � S. � KAG zu� Soll-Vo�s�h�ift�� e�ga�ge� �a�, 
e�s�hei�t es ko�se�ue�t u�d zu� E��ei�hu�g des da�gestellte� )iels des FDP-E�t�u�fs au�h 
ge�ote�, �e�e� de� Modifikatio� �o� § �� A�s. � S. � KAG au�h ei�e Regelu�g i� die HGO 
aufzu�eh�e�, die ei�e Re�htspfli�ht zu� E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� ausd�ü�kli�h �e��ei�t.  
 
Dazu soll § �� A�s. � HGO ei� �eue� S. � a�gefügt �e�de�, de� ausd�ü�kli�h feststellt, dass 
kei�e Re�htspfli�ht zu� E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� �esteht.��  
 

„Ei�e Re�htspfli�ht zu� E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� i.S.d. §§ �� u�d ��a des 
Ko��u�ala�ga�e�gesetzes �esteht �i�ht.“ 

 
S�hließli�h soll ei� �eue� Satz � i� § �� A�s. � KAG es Ge�ei�de� e��ögli�he�, zugu�ste� de� 
Bü�ge� �o� de� Festsetzu�ge� des § �� A�s. � S. � KAG a�zu�ei�he�:�� 
 

„Vo� de� Vo�ga�e� �a�h Satz � kö��e� die Ge�ei�de� �a�h eige�e� E��esse� 
zugu�ste� de� Bü�ge� a��ei�he�.“ 

 
Hi�te�g�u�d diese� Modifikatio� ist, dass ge�. § �� A�s. � S. � KAG �ei ei�e� U��au u�d 
Aus�au �o� Ve�keh�sa�lage� �a�h § �� A�s. � S. � KAG �ei de� Be�essu�g des Beit�ages 
de�zeit �i�deste�s �� % des Auf�a�ds auße� A�satz �lei�e�, �e�� diese Ei��i�htu�ge� 
ü�e��iege�d de� A�liege��e�keh� die�e�, �i�deste�s �� %, �e�� sie ü�e��iege�d de� 
i��e�ö�tli�he� Du��hga�gs�e�keh� die�e� u�d �i�deste�s �� %, �e�� sie ü�e��iege�d de� 
ü�e�ö�tli�he� Du��hga�gs�e�keh� die�e�. De� i� FDP-E�t�u�f �o�ges�hlage�e �eue S. � �o� 
§ �� A�s. � KAG �ü�de es de� Ge�ei�de� da�it e��ögli�he�, die �o�e�ta� i� A�s. � S. � �o� 
§ �� KAG fo��ulie�te� E�he�u�gs�o�ga�e� fü� St�aße��eit�äge fle�i�le� auszugestalte�, so�eit 
ü�e�haupt St�aße��eit�äge e�ho�e� �e�de�. �� 
 
Su��a su��aru� zielt de� �o�liege�de Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� i� sei�e� 
Ke���egelu�ge�, die § �� A�s. � HGO u�d § �� A�s. � S. � KAG �et�effe�, �i�ht �u� auf ei�e 
Rü�k�ah�e de� �it Wi�ku�g �o� �. Ja�ua� ���� ei�gefüh�te� Soll-Regelu�g i� § �� A�s. � S. � 
KAG a�. De� E�t�u�f �ü�de �iel�eh� i� S�ste� de� allge�ei�e� haushalts�i�ts�haftli�he� 
G�u�dsätze fü� Ge�ei�de��� ei�e� spezielle� Aus�ah�etat�esta�d fü� die E�he�u�g de� 

                                                 
�� A�t. � N�. � Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio�, LT-D�s. ��/����. 
�� VGH Kassel, Bes�hluss �o� ��.��.���� �s.o.�; VG Gieße�, Bes�hluss �o� ��.��.���� �s.o.�; VG F�a�kfu�t, U�teil 
�o� ��.��.���� �s.o.�; VG Da��stadt, U�teil �o� ��.��.���� �s.o.�. 
�� § �� A�s. � S. � KAG. 
�� A�t. � Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio�, LT-D�s. ��/����. 
�� A�t. � N�. � Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio�, LT-D�s. ��/����. 
�� Hess. LT-D�s. ��/����. 
�� Die si�h �.a. aus de� §§ �� ff. HGO e�ge�e�, s.o. 
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ge�a��te� St�aße��eit�äge s�haffe�: Das Ga�ze soll es e��ögli�he�, dass si�h alle Ge�ei�de� 
�a�h ih�e� E��esse� fü� ei�e St�aße��eit�agse�he�u�g e�ts�heide� ode� e�e� �a�h ih�e� 
E��esse� auf ei�e sol�he �e�zi�hte� kö��e�. 
 
Regelu�gss�ste�atis�h auf ei�e� z�eite� E�e�e hi�te� diese� Ke���egelu�g a�gesiedelt ist die 
�o�ges�hlage�e Modifikatio� �o� § �� A�s. � du��h A�fügu�g ei�es �eue� Satz �. Diese� 
fle�i�ilisie�t die Be�essu�gs�ögli�hkeite� ei�es St�aße��eit�ages, �e�� si�h die Ge�ei�de� 
g�ds. dazu e�ts�hlosse� ha�e�, ei�e� sol�he� zu e�he�e�. 
 

II. Gesetze�t�urf der Fraktio� DIE LINKE – LT-Drs. ��/���� 

 
De� �o�liege�de Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE zielt de�gege�ü�e� da�auf a�, die 
E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� fü� de� U��au u�d Aus�au �o� Ve�keh�sa�lage� �ollstä�dig 
zu u�te�sage�.�� Dazu soll – i� Ke�� – § �� A�s. � HGO ei� �eue� Satz � a�gefügt �e�de�:�� 
 

„Die E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� fü� de� U��au u�d Aus�au �o� Ve�keh�sa�lage� ist 
�i�ht zulässig.“ 

 
u�d – da�it ko��espo�die�e�d – Satz � �o� § �� A�s. � KAG �eu gefasst �e�de�:�� 
 

„Fü� de� U��au u�d Aus�au �o� öffe�tli�he� St�aße�, Wege� u�d Plätze� �Ve�keh�s-
a�lage�� �e�de� kei�e Beit�äge e�ho�e�.“ 

 
I� )usa��e�ha�g da�it soll au�h Satz � �o� § �� A�s. � KAG, de� die E�he�u�g �o� Beit�äge� 
fü� Ve�keh�sa�lage� i� Auße��e�ei�h �et�ifft, i� ei�e� A�t u�d Weise �odifizie�t �e�de�, dass 
die E�he�u�g �o� Beit�äge� fü� de� U��au u�d Aus�au i�so�eit zukü�ftig ausges�hlosse� 
ist:�� 
 

„So�eit die öffe�tli�he� Ve�keh�sa�lage� i� Auße��e�ei�h liege�, kö��e� die Ge�ei�-
de� sol�he Beit�äge �St�aße��eit�äge� �u� fü� die He�stellu�g e�he�e�.“ 

 
Ei�e Folgeä�de�u�g zu� Auss�hluss de� Beit�agse�he�u�g fü� de� Aus�au �o� öffe�tli�he� 
St�aße�, Wege� u�d Plätze� du��h Neufassu�g �o� Satz � des § �� A�s. � KAG ist, dass de� auf 
§ �� A�s. � S. � KAG Bezug �eh�e�de A�s. � �o� § �� KAG aufgeho�e� �e�de� soll u�d 
e�tsp�e�he�d die �ishe�ige� A�s. � zu A�s. � �is �� �e�de� solle�. �� 
 
De� Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE geht s�hließli�h au�h i�so�eit ü�e� de� 
Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� hi�aus, als § ��a KAG, auf desse� G�u�dlage - a�stelle 
ei��alige� Beit�äge �a�h § �� A�s. � S. � KAG – �iede�keh�e�de St�aße��eit�äge e�ho�e� 

                                                 
�� Hess. LT- D�s. ��/����.  
�� A�t. � Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE, LT-D�s. ��/����.  
�� A�t. � N�. � Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE, LT-D�s. ��/����.  
�� A�t. � N�. � Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE, LT-D�s. ��/����.  
�� A�t. � N�. � Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE, LT-D�s. ��/����.  
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�e�de� kö��e�, aufgeho�e� �e�de� soll.�� Diese Ä�de�u�g ist gesetzge�u�gss�ste�atis�h 
ko�se�ue�t, �e�� du��h Neufassu�g �o� § �� A�s. � S. � KAG die E�he�u�g �o� 
St�aße��eit�äge� fü� de� U��au u�d Aus�au �o� Ve�keh�sa�lage� zukü�ftig ausges�hlosse� 
sei� soll. 
 

D. Verfassu�gsre�htli�he Vorga�e�  
 
I. Allge�ei�e �erfassu�gsre�htli�he Vorga�e� für Beiträge 

Das Bu�des�e�fassu�gsge�i�ht geht i� stä�dige� Re�htsp�e�hu�g da�o� aus, dass kei� 
eige�stä�dige�, a�s�hließe�de� �e�fassu�gs�e�htli�he� Beit�ags- ode� Ge�üh�e��eg�iff 
�estehe.�� U� die ge�ote�e A�g�e�zu�g zu� A�ga�e�fo�� de� Steue� zu ge�äh�leiste�, �as 
�iede�u� s�ho� aus de� G�u�d e�fo�de�li�h ist, u� die Mögli�hkeit de� ko�pete�z- u�d 
da�it �e�fassu�gs�id�ige� Ei�füh�u�g �eue� Steue�� „du��h die Hi�te�tü�“ des so�stige� 
A�ga�e��e�hts auszus�hließe�, ist �e�fassu�gs�e�htli�he Vo�aussetzu�g fü� die E�he�u�g ei�es 
Beit�ags desse� u�gea�htet, dass de� A�ga�e�pfli�htige� g�ds. die Mögli�hkeit de� 
I�a�sp�u�h�ah�e ei�e� öffe�tli�he� Leistu�g ode� Ei��i�htu�g ei�ge�äu�t �i�d.  
 
So�ohl de� G�u�de als au�h de� Höhe �a�h �i�d die Ausgestaltu�g �o� Beit�agspfli�hte� 
p�i�zipiell du��h de� e�tsp�e�he�de� öffe�tli�he� Auf�a�d �o�gege�e�.�� Das Bu�des-
�e�fassu�gsge�i�ht ü�e�p�üft i� Rah�e� de� Ve�fassu�gs�äßigkeit ei�e� Vo�zugslast �Beit�ag 
u�d Ge�üh�� i�sofe��, o� die Be�essu�g �o� ei�e� zulässige� Ge�üh�e�- ode� Beit�agsz�e�k 
get�age� �i�d: Ne�e� de� „No��alfall“�� de� Koste�de�ku�g da�f die E�he�u�g �o� Ge�üh�e� 
ode� Beit�äge� jede�falls au�h de� Vo�teilsausglei�h, de� Ve�halte�sle�ku�g so�ie soziale� 
Gesi�htspu�kte� die�e�.�� Die �e�fassu�gs�e�htli�he Ko�t�olle de� Ve�fassu�gs�äßigkeit ei�e� 
Vo�zugslast �uss zuglei�h g�ds. de� te�de�ziell �eite� Gestaltu�gsspiel�au� des Gesetzge�e�s 
�espektie�e�.�� 
 
II. Spezielle Vorga�e� aus de� Glei�hheitssatz, Art. � A�s. � GG, Art. � HV 

De� i� A�t. � A�s. � GG �„Alle Me�s�he� si�d �o� de� Gesetz glei�h“� so�ie i� A�t. � HV �„Alle 
Me�s�he� si�d �o� de� Gesetze glei�h, oh�e U�te�s�hied des Ges�hle�hts, de� Rasse, de� 
He�ku�ft, de� �eligiöse� u�d de� politis�he� Ü�e�zeugu�g“�  ge�egelte allge�ei�e Glei�h-

                                                 
�� A�t. � N�. � Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE, LT-D�s. ��/����.  
�� BVe�fG NJW ����, ����; NV�) ����, ����. 
�� BVe�fG NV�) ����, ���� ������. 
�� BVe�fGE ���, � ����. 
�� BVe�fGE ���, ���; �gl. zu Ge�üh�e�- u�d Beit�agsz�e�ke� et�a Tappe/Wer�s�a��, Öffe�tli�hes Fi�a�z�e�ht, 
����, S. �� ff., die a��e�ke�, dass ei�e Vo�zugslast de� Gru�de �a�h  �u� du��h ei�e Koste�de�ku�g ode� de� 
Ausglei�h ei�es Vo�teils ge�e�htfe�tigt �e�de� ka��, u�d soziale )�e�ke so�ie ei�e Ve�halte�sle�ku�g �u� �ei de� 
Be�essu�g de� A�ga�e, d.h. der Höhe �a�h als sa�hli�he G�ü�de die�e� kö��e�. 
�� BVe�fGE ���, ���; BVe�fGE ��, ���; BVe�fGE ��, ���; �a�h u.a. diese� �u�des�e�fassu�gsge�i�htli�he� 
Re�htsp�e�hu�g ist die Ge�üh�e�höhe �i�ht du��h die Höhe de� tatsä�hli�he� Koste� �eg�e�zt, a.A. Kir�hhof, 
Steue��, i�: Ise�see/Ki��hhof, Ha�d�u�h des Staats�e�hts, Bd. V, �. Aufl. ����, § ��� R�. ��; Tappe/Wer�s�a��, 
Öffe�tli�hes Fi�a�z�e�ht, ����, S. �� ff. �.�.N. 
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heitssatz �e�pfli�htet de� Gesetzge�e�, �ese�tli�h Glei�hes glei�h u�d Wese�tli�h U�glei�hes 
u�glei�h zu �eha�del�.��  
 
Alle�di�gs �edeutet dies �i�ht, dass ei�e U�glei�h�eha�dlu�g �e�glei�h�a�e� Sa�h�e�halte i� 
Li�hte des allge�ei�e� Glei�hheitssatzes stets u�d z�i�ge�d u�zulässig �ä�e.�� Ei�e sol�he 
Diffe�e�zie�u�g ka�� �ä�li�h �a�h stä�dige� Re�htsp�e�hu�g des Bu�des�e�fassu�gsge�i�hts 
du��h ei�e� „hi��ei�he�d ge�i�htige� G�u�d“ g�ds. ge�e�htfe�tigt sei�.��  
 
)ude� ist auf ei�e� g�u�dsätzli�he�e� E�e�e zu �ea�hte�, dass �o� ei�e� 
g�u�d�e�hts�ele�a�te� U�glei�h�eha�dlu�g �u� da�� gesp�o�he� �e�de� ka��, �e�� die 
u�te�s�hiedli�he� Vo�ga�e� �o� de�sel�e� Stelle ausgehe�.�� Dies ist �ei de� No��ge�u�g 
�i�ht de� Fall, �e�� z�ei u�te�s�hiedli�he No��ge�e� tätig �e�de�. I� E�ge��is kö��e� also 
z.B. �i�ht die Gesetze z�eie� Lä�de� ode� die Satzu�ge� z�eie� Ge�ei�de� i� Li�hte des 
allge�ei�e� Glei�hheitsg�u�dsatzes �it de� E�ge��is de� Ve�fassu�gs�id�igkeit ü�e�p�üft 
�e�de�. 
 
Fü� das Steue�- u�d A�ga�e��e�ht folgt aus de� Glei�hheitssatz i� Ü��ige� de� spezielle 
G�u�dsatz de� Belastu�gsglei�hheit, �o�a�h u.a. �i�htsteue�li�he A�ga�e�, die de� Ei�zel�e� 
t�effe�, ei�e� ü�e� de� )�e�k de� Ei��ah�ee�zielu�g hi�ausgehe�de� �eso�de�e� sa�hli�he� 
Re�htfe�tigu�g �edü�fe�.��  
 
III. Zur Verfassu�gsko�for�ität der Gesetze�t�ürfe 

Bei St�aße��eit�äge� ha�delt es si�h – �ie �e�eits festgestellt – �i�ht �u� de� Na�e�, so�de�� 
au�h de� �ate�ielle� Gehalt �a�h u� Beit�äge, die fü� die g�ds. Mögli�hkeit de� Nutzu�g �o� 
St�aße�, Wege� ode� Plätze� e�ho�e� �e�de�. 
 
De� �e�fassu�gs�e�htli�he G�u�dsatz de� Belastu�gsglei�hheit, �o�a�h �i�htsteue�li�he A�ga-
�e�, die de� Ei�zel�e� t�effe�, ei�e� ü�e� de� )�e�k de� Ei��ah�ee�zielu�g hi�ausgehe�de� 
�eso�de�e� sa�hli�he� Re�htfe�tigu�g �edü�fe�, ist �ei St�aße��eit�äge� g�u�dsätzli�h 
ge�ah�t. 
 
Es kö��te i�des gef�agt �e�de�, o� de� Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio�, i�de� e� – i� 
E�ge��is – die E�he�u�g �o� St�aße��eit�äge� fü� de� U��au u�d Aus�au �o� Ve�keh�s-
a�lage� i� das E��esse� de� Ge�ei�de� stellt, de� allge�ei�e� Glei�hheitssatz aus A�t. � 
A�s. � GG, A�t. � HV �e�letze� kö��te. Auf diese� Geda�ke� kö��te� ge�ade �elastete 
Bü�ge�i��e� u�d Bü�ge� ko��e�, �e�� ih�e Ge�ei�de sol�he Beit�äge e�he�t, ei�e a�de�e 
Ge�ei�de a�e� da�o� a�sieht. I�so�eit kö��te de� Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE 

                                                 
�� BVe�fGE �, ��; ��, ���; ���, �; st. Rsp�. 
�� Jarass, i�: Ja�ass/Pie�oth, G�u�dgesetz fü� die Bu�des�epu�lik Deuts�hla�d, Ko��e�ta�, ��. Aufl. ����, A�t. � 
R�. ��. 
�� BVe�fGE ���, ��� �����. 
�� Vgl. et�a BVe�fGE ��, ���; ��, ��. 
�� BVe�fG NJW ����, ���; NV�) ����, ����; ge�e�htfe�tigt �e�de� A�ga�e� jede�falls �it de� Koste�de�ku�g, 
Vo�teilsausglei�hu�g, ei�e� Ve�halte�sle�ku�g so�ie soziale� Gesi�htspu�kte� �s.o.�. 
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pri�a fa�ie de� Glei�hheitsge�ot – aus Si�ht �et�offe�e� Bü�ge�i��e� u�d Bü�ge� – �ögli-
�he��eise �esse� e�tsp�e�he�, i�de� e�tsp�e�he�de St�aße��eit�äge �ollstä�dig a�ges�hafft 
�e�de�. 
 
Aus ju�istis�he� Si�ht, �e�stößt alle�di�gs au�h de� Gesetze�t�u�f de� FDP-F�aktio� ei�deutig 
�i�ht gege� de� allge�ei�e� Glei�hheitssatz aus A�t. � A�s. � GG so�ie A�t. � HV:  
 
Bü�ge� ei�e� Ge�ei�de A et�a kö��e� �o� de� Hi�te�g�u�d de� o�e� da�gestellte�, allge�ei� 
a�e�ka��te� Dog�atik des allge�ei�e� Glei�hheitssatzes kei�e� Ve�stoß gege� de� 
Glei�hheitssatz gelte�d �a�he�, �e�� Ge�ei�de A ih�e Bü�ge� a�de�s �eha�delt als 
Ge�ei�de B, die �sp�. i� Gege�satz zu Ge�ei�de A kei�e St�aße��eit�äge e�he�t. I�so�eit ist 
zu �ea�hte�, dass die E�he�u�g ei�es St�aße��eit�ags u��ittel�a� �i�ht auf § �� A�s. � KAG, 
so�de�� auf de� St�aße��eit�agssatzu�g �e�uht, �el�he die je�eilige Ge�ei�de auf G�u�dlage 
de� Regelu�ge� i�s�es. des KAG e�lässt. I� E�ge��is �e�letzt ei�e Ge�ei�de �i�ht deshal� de� 
Glei�hheitssatz, �eil ei�e a�de�e Ge�ei�de de� glei�he� Sa�h�e�halt a�de�s �e�e�tet u�d 
ei�e a�de�e Regelu�g t�ifft.�� Au�h de� La�desgesetzge�e� �e�letzt �i�ht de� Glei�hheitssatz, 
�e�� e� du��h ei�e Regelu�g i� KAG ei�e e�tsp�e�he�de u�te�s�hiedli�he Satzu�gsge�u�g 
du��h die Ge�ei�de� g�ds. e��ögli�ht. 
 
Au�h de� Gesetze�t�u�f de� F�aktio� DIE LINKE �egeg�et kei�e� du��hg�eife�de� 
�e�fassu�gs�e�htli�he� Bede�ke�. I� Falle de� U�setzu�g des Gesetze�t�u�fs de� F�aktio� DIE 
LINKE �i�d alle�di�gs d�i�ge�d e�pfohle�, a��ei�he�d �o� de� jetzige� Fassu�g �o� A�t. � N�. 
� des Gesetze�t�u�fs �ei St�ei�hu�g �o� A�s. � des § �� KAG die �ishe�ige� A�s. � �is �� 
�eite� als sol�he zu �e�e��e� �u�d �i�ht zu A�s. � �is �� �e�de� zu lasse��. Ei�e sol�he 
U��e�e��u�g �ei St�ei�hu�g ei�es A�satzes ei�es Gesetzes ist gesetzge�u�gste�h�is�h �öllig 
u�ü�li�h u�d ka�� u��o�he�seh�a�e Ve��eisu�gsfehle� i� Gesetze� zu� Folge ha�e�, die auf 
die e�tsp�e�he�de� Vo�s�h�ifte� �e��eise�. 
 
 
_______________________ 
gez. P�of. D�. D�. Ma�ti� Will 

                                                 
�� BVe�fGE ��, ��; Jarass, i�: Ja�ass/Pie�oth, G�u�dgesetz fü� die Bu�des�epu�lik Deuts�hla�d, Ko��e�ta�, 
��. Aufl. ����, A�t. � R�. �. 
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